Sicherheitsdatenblatt

.O" geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
cv‘/

geéndert mit 2020/878/EU

Cyclon Chain Grease Spray

Nummer der Fassung: 1.0 Datum der Erstellung: 14.06.2023

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname Cyclon Chain Grease Spray
Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)
Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) DX00-C06H-S002-YP2E

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen Schmiermittel

Gewerbliche Verwendungen
Verwendungen durch Verbraucher

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Cyclon B.V.
Scheltseweg 4c
5374 EB Schaijk
Niederlande

Telefon: (+31) 085 0204 122
E-Mail: sales@cyclon.nl
Webseite: www.cyclon.nl

E-Mail (sachkundige Person) sales@cyclon.nl

14 Notrufnummer
Notfallinformationsdienst (+31) 085 0204 122

Diese Nummer ist nur wahrend folgender Dienstzeiten verfligbar:
Mo-Fr 09:00 bis 16:30

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gem&nB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Abschnitt Gefahrenklasse Kategorie ~ Gefahrenklasse und - Gefahrenhin-
kategorie weis
2.3 Aerosole 1 Aerosol 1 H222,H229
3.8D spezifische Zielorgan-Toxizitt - einmalige Exposition (narkotisie- 3 STOT SE 3 H336

renden Wirkung, Schl&frigkeit)

41C gewdssergefahrdend (chronische aquatische Toxizitét) 3 Aquatic Chronic 3 H412

Voller Wortlaut der H-Satze in ABSCHNITT 16

Ergénzende Gefahrenmerkmale

EUH066 wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut flihren

Die wichtigsten schadlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche Gesundheit
und die Umwelt

Ein Verschitten und Léschwasser kann zu einer Umweltverschmutzung der Gewasser fiihren.
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
- Signalwort Gefahr
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- Piktogramme

GHS02, GHS07 @ @

- Gefahrenhinweise

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwédrmung bersten.
H336 Kann Schl&frigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhal-
ten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P312 Bei Unwohlisein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P403+P233 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behdlter dicht verschlossen halten.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen iber 50 °C/122 °F aussetzen.

P501 Inhalt/Behdlter in Ubereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschrif-

ten der Entsorgung zufihren.

- ergdnzende Gefahrenmerkmale
EUH066  Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuihren.

- geféhrliche Bestandteile zur Kennzeichnung
Enthélt: Pentan; Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics.

Zusétzliche Kennzeichnung geman Richtlinie 75/324/EWG Uber Aerosolverpackungen

Extrem entziindbar. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Behélter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht
durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen von mehr
als 50 °C/122 °F aussetzen.

2.3  Sonstige Gefahren
Es liegen keine zuséatzlichen Angaben vor.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Enthélt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB beurteilt werden > 0,1%.

Endokrinschadliche Eigenschaften
Enthélt keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration von = 0,1%.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht relevant (Gemisch).

3.2 Gemische

Das Produkt enthalt keine (weiteren) Inhaltsstoffe, die nach dem gegenwartigen Kenntnisstand des Lieferanten eingestuft sind
und zur Einstufung des Produkts beitragen und daher in diesem Abschnitt angegeben werden miissen.
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Stoffname

Identifikator

Butan

CAS-Nr.
106-97-8

EG-Nr.
203-448-7

Index-Nr.
601-004-00-0

REACH Reg.-Nr.
01-2119474691-
32-XXXX

25-<50

Einstufung gem. GHS

Flam. Gas 1A/ H220
Press. Gas C / H280

Piktogramme

GHS-HC
U(b)

Hydrocarbons, C9-C11,
n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, <2% aromatics

EG-Nr.
919-857-5

REACH Reg.-Nr.
01-2119463258-
33-XxxX

10-<25

Flam. Lig. 3/ H226

STOT SE 3/H336

Asp. Tox. 1/H304
EUHO066

©
<

Pentan

CAS-Nr.
109-66-0

EG-Nr.
203-692-4

Index-Nr.
601-006-00-1

REACH Reg.-Nr.
01-2119459286-
30-xxxx

10-<25

Flam. Lig. 1/ H224
STOT SE 3/H336
Asp. Tox. 1/ H304
Aquatic Chronic 2 / H411
EUHO066

&6
&S

IOELV

Isobutan

CAS-Nr.
75-28-5

EG-Nr.
200-857-2

Index-Nr.
601-004-00-0

REACH Reg.-Nr.
01-2119485395-
27-XXXX

2,5-<10

Flam. Gas 1A/ H220
Press. Gas C / H280

%
O

@
GHS-HC
U(b)

Propan

CAS-Nr.
74-98-6

EG-Nr.
200-827-9

Index-Nr.
601-003-00-5

REACH Reg.-Nr.
01-2119486944-
21-XXXX

2,5-<10

Flam. Gas 1A/ H220
Press. Gas C / H280

SO

GHS-HC
U(b)

Anm.

C: Manche organischen Stoffe kénnen entweder in einer genau definierten isomeren Form oder als Gemisch mehrerer Isomere in Verkehr
gebracht werden. In diesem Fall muss der Lieferant auf dem Kennzeichnungsetikett angeben, ob es sich um ein bestimmtes Isomer oder
um ein Isomerengemisch handelt.

GHS-HC: Harmonisierte Einstufung (die Einstufung des Stoffes entspricht dem Eintrag in der Liste gemaB 1272/2008/EG, Anhang VI)

IOELV:  Stoff mit einem gemeinschaftlichen Grenzwert fiir die berufsbedingte Exposition
U(b): Die Zuordnung zu der Gruppe "verdichtetes Gas" basiert auf dem Aggregatzustand, in dem das Gas verpackt ist

Deutschland: de
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Anmerkungen

Alle Prozentangaben sind Gewichtsprozente, sofern nicht anders angegeben. Voller Wortlaut der H-Sétze in ABSCHNITT 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Anmerkungen
Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenla-
ge anwenden und nichts tGber den Mund verabreichen. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von
Beschwerden oder in Zweifelsféllen &rztlichen Rat einholen.

Nach Inhalation
Fir Frischluft sorgen. Bei unregelmaBiger Atmung oder Atemstillstand sofort &rztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-MaB-
nahmen einleiten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Nach Kontakt mit der Haut
Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: &rztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Berthrung mit den Augen
Augenlider gedffnet halten und mindestens 15 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieBendem Wasser spilen. Eventuell vor-
handene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Bei anhaltender Augenreizung: &rztlichen Rat einholen/
arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspllen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen.

4.2  Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Narkotisierende Wirkungen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Fiir Ratschl&ge eines Spezialisten sollten Arzte sich an die Giftnotrufzentrale wenden.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Sprihwasser; Trockenldschpulver;
LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Ungeeignete Léschmittel
Wasser im Vollstrahl.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Geféahrliche Verbrennungsprodukte
Bei Brand kdnnen gefahrliche Dampfe/Rauch entstehen.

5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen. Léschwasser nicht in Kanéle
und Gewasser gelangen lassen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Brandbek@mpfung mit tblichen Vorsichts-
maBnahmen aus angemessener Entfernung.
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdmpfung
Umluftunabhangiges Atemschutzgerét (autonomes Atemgerét, EN 133). Standard-Feuerwehrschutzkleidung.
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1

6.2

6.3

6.4

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren

Nicht fir Notfélle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen. Den betroffenen Bereich belliften.

Einsatzkrafte
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgeréat zu tragen. Vorgeschriebene personli-
che Schutzausriistung verwenden.

UmweltschutzmaBnahmen
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser zurlickhal-
ten und entsorgen. Falls der Stoff in offenes Gewdasser oder Kanalisation gelangt, zusténdige Behérde benachrichtigen.

Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Hinweise wie verschittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kdnnen
Abdecken der Kanalisationen.

Weitere Angaben betreffend Verschitten und Freisetzung
In geeigneten Behdltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich beluften.

Verweis auf andere Abschnitte

Geféhrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8. Unvertragliche Mate-
rialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1

7.2

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen

- MaBnahmen zur Verhinderung von Branden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung. Nur in gut gellifteten Bereichen verwenden. Behdlter und zu beflllende An-
lage erden.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz
Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Betre-
ten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausriistung ablegen. Bewahren Sie Speisen und
Getranke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie fiir Chemikalien keine GeféRe, die liblicherweise fiir die Aufnah-
me von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getrénken und Futtermitteln fernhalten.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Begegnung von Risiken nachstehender Art

- durch Entziindbarkeit bedingte Gefahren

Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. MaBnah-
men gegen elektrostatische Entladungen treffen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen. Vor Sonnenbe-
strahlung schitzen.

- unvertragliche Stoffe oder Gemische
Fernhalten von Laugen, oxidierende Stoffe, Sduren.

Beherrschung von Wirkungen
Gegen duBere Einwirkungen schitzen, wie
Hohe Temperaturen. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht.

Beachtung von sonstigen Informationen
An einem gut bellifteten Ort aufbewahren. Behdlter dicht verschlossen halten.
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- geeignete Verpackung
Es durfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. geméB ADR) verwendet werden.

7.3

Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine zuséatzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1

Nationale Grenzwerte

Zu Uiiberwachende Parameter

Grenzwerte fir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Arbeitsstoff CAS-Nr. Identifi- SMW SMW KZW KZW Hinweis Quelle
kator [mg/m®]  [ppm]  [mg/m?]
DE Butan 106-97-8 AGW 1.000 2.400 4.000 9.600 TRGS 900
DE Pentan 109-66-0 AGW 1.000 3.000 2.000 6.000 Y TRGS 900
DE Propan 74-98-6 AGW 1.000 1.800 4.000 7.200 TRGS 900
DE Isobutan 75-28-5 AGW 1.000 2.400 4.000 9.600 TRGS 900
EU n-Pentan 109-66-0 IOELV 1.000 3.000 2006/15/EG
Hinweis
KZW Kurzzeitwert (Grenzwert fiir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Uberschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Minuten bezo-
gen (soweit nicht anders angegeben)
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fir Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet flir einen Bezugs-
zeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)
Y ein Risiko der Fruchtschéadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW)

nicht befiirchtet zu werden

Relevante DNEL-/DMEL-/PNEC- und andere Schwellenwerte

Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung
Stoffname Schwellen- ~ Schutzziel, Expo- Verwendung in Expositionsdauer
wert sitionsweg

Pentan 109-66-0 DNEL 3.000 mg/ Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - systemi-
m?3 strie) sche Wirkungen

Pentan 109-66-0 DNEL 432 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - systemi-
KG/Tag strie) sche Wirkungen

Pentan 109-66-0 DNEL 643 mg/m?® Mensch, inhalativ Verbraucher (priva- | chronisch - systemi-
te Haushalte) sche Wirkungen

Pentan 109-66-0 DNEL 214 mg/kg Mensch, dermal Verbraucher (priva- | chronisch - systemi-
KG/Tag te Haushalte) sche Wirkungen

Pentan 109-66-0 DNEL 214 mg/kg Mensch, oral Verbraucher (priva- | chronisch - systemi-
KG/Tag te Haushalte) sche Wirkungen

Deutschland: de
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8.2

Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. End- Schwellen- Organismus Umweltkomparti- Expositionsdauer
punkt wert ment

Pentan 109-66-0 PNEC 230 M9, Wasserorganis- SlBwasser kurzzeitig (einmalig)
men

Pentan 109-66-0 PNEC 230 M9, Wasserorganis- Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
men

Pentan 109-66-0 PNEC 3.600 M9/, Wasserorganis- Klaranlage (STP) kurzzeitig (einmalig)
men

Pentan 109-66-0 PNEC 1,2 M9yg Wasserorganis- | StBwassersediment | kurzzeitig (einmalig)
men

Pentan 109-66-0 PNEC 1,2 Mg Wasserorganis- Meeressediment kurzzeitig (einmalig)
men

Pentan 109-66-0 PNEC 0,55 M9y | terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einmalig)

nismen

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Generelle Liftung. Augenduschen und Notduschen am Arbeitsplatz anbieten.

Individuelle SchutzmaBnahmen (personliche Schutzausriistung)

Augen-/Gesichtsschutz
(4]

Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden (EN 166).

Hautschutz

Schutzkleidung (EN 340 & EN ISO 13688).

- Handschutz

= =>

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprifter Chemikalienschutzhandschuh. VORSICHT: Tra-
gen von feuchtigkeitsdichten Handschuhen (Okklusion) langer als 4 Stunden ist in Deutschland als Risiko definiert. Die Aus-
wahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhéngig und ist
von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Besténdig-
keit von Handschuhmaterialen nicht im Voraus berechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz Uberprift werden.

- Art des Materials

Nitrilkautschuk

- Materialstarke
Verwenden Sie Handschuhe mit einer minimalen Materialstéarke: > 0,38 mm.

- Durchbruchzeit des Handschuhmaterials
Verwenden Sie Handschuhe mit einer minimalen Durchbruchzeit des Handschuhmaterials: >480 Minuten (Permeationslevel: 6).

- sonstige SchutzmaBnahmen
Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.
Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

Atemschutz

Beim Verspriihen geeignetes Atemschutzgerét anlegen. Bei unzureichender Belliftung Atemschutz tragen. Voll-/Halb-/Viertel-
maske (EN 136/140).
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Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Geeignete Vorkehrungen treffen um unkontrollierte Freisetzung in die Umwelt zu vermeiden. Das Eindringen in die Kanalisation
oder in Oberfldchen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand fliissig, gasférmig (Spriihaerosol)
Farbe weiB3 - triibe
Geruch charakteristisch

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

-187,6 °C bei 1.013 hPa
berechnet, bezogen auf einen Bestandteil des Gemisches

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

-44,5°C

Entziindbarkeit

entziindbares Aerosol gemaB GHS-Kriterien

Untere und obere Explosionsgrenze

UEG: 0,5 Vol.-% / OEG: 10,9 Vol.-%

Flammpunkt

-88,6 °C bei 1.013 hPa (Flissigkeit) berechneter Wert

Zindtemperatur

>200 °C (Zindtemperatur (Fliissigkeiten und Gase))

Zersetzungstemperatur

es liegen keine Daten vor

pH-Wert

nicht bestimmt

Kinematische Viskositat

<20,5 ™’/ bei 40 °C

Loslichkeit

nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

keine Information verfligbar

Dampfdruck

2.100 hPa bei 20 °C

Dichte und/oder relative Dichte

Dichte

0,649 9/¢me bei 20 °C

Relative Dampfdichte

zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor

Partikeleigenschaften

nicht relevant (Aerosol)

Deutschland: de
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9.2  Sonstige Angaben
Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen
Aerosole

- Komponenten (entztndbar) 79,16 %

Sonstige sicherheitstechnische KenngréBen

Treibmittelgehalt 58,33 %

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Das Gemisch enthélt reaktive(n) Stoff(e). Entziindungsgefahr.

10.2 Chemische Stabilitat

Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handhabung zu erwartenden Tempe-
ratur- und Druckbedingungen stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindquelle spriihen. Vor Hitze schiitzen.

Hinweise wie Brénde oder Explosionen vermieden werden kénnen
Vor Sonnenbestrahlung schiitzen.

10.5 Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Vernlinftigerweise zu erwartende, geféhrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschiitten und Erwér-
mung entstehen, sind nicht bekannt. Geféhrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1  Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Es liegen keine Priifdaten fur das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsformel).

Einstufung gemaB GHS (1272/2008/EG, CLP)
Akute Toxizitat
Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

- akute Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Akute Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Stoffname Expositionsweg Endpunkt Spezies
Pentan 109-66-0 oral LD50 >2.000 M9/g Ratte
Pentan 109-66-0 inhalativ: Dampf LC50 >25,3 M9/,/4h Ratte
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Akute Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr.

Expositionsweg

Endpunkt Spezies

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, oral LD50 >5.000 M9yq Ratte
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, dermal LD50 >2.000 M9/g Ratte
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Ist nicht als hautdtzend/-reizend einzustufen.

Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Ist nicht als schwer augenschadigend oder augenreizend einzustufen.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.

Keimzellmutagenitat
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

Karzinogenitat

Ist nicht als karzinogen einzustufen.
Reproduktionstoxizitat

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

Aspirationsgefahr
Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.

11.2 Angaben uber sonstige Gefahren

Endokrinschéadliche Eigenschaften
Enthélt keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration von = 0,1%.

Sonstige Angaben
Es liegen keine zusétzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1  Toxizitat

GemanB 1272/2008/EG: Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

(Akute) aquatische Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Spezies Expositions-
dauer
Butan 106-97-8 LC50 49,9 M9, Fisch 96 h
Butan 106-97-8 EC50 19,37 M9, Alge 96 h
Pentan 109-66-0 LL50 10,6 M9, Fisch 96 h

Deutschland: de
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(Akute) aquatische Toxizitét von Bestandteilen der Mischung

Stoffname Endpunkt Spezies Expositions-
dauer

Pentan 109-66-0 EL50 18,5 M9, wirbellose Wasserlebe- 48 h
wesen

Pentan 109-66-0 NOEC 4,549 M9, Alge 72h

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, LL50 >1.000 M9, Fisch 24 h

isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, EL50 >1.000 M9, wirbellose Wasserlebe- 24 h
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics wesen

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, LC50 >0,004 M9/, wirbellose Wasserlebe- 96 h
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics wesen

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, EC50 >0,004 M9, wirbellose Wasserlebe- 48 h
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics wesen

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, NOELR 1.000 M9, wirbellose Wasserlebe- 96 h
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics wesen

Propan 74-98-6 LC50 49,9 M9, Fisch 96 h

Propan 74-98-6 EC50 19,37 MY, Alge 96 h

Isobutan 75-28-5 LC50 49,9 M9, Fisch 96 h

Isobutan 75-28-5 EC50 19,37 M9y, Alge 96 h

(Chronische) aquatische Toxizitdt von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Spezies Expositions-
dauer
Pentan 109-66-0 EL50 >1.000 M9, Mikroorganismen 15h
Pentan 109-66-0 NOELR 6,165 M9 Fisch 28d
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, LL50 >100 M9/, Fisch 3h
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, NOELR 0,131 M9, Fisch 28d
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, Wachstum (Eb- >1.000 M9, Mikroorganismen 3h
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics Cx) 10%

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Prozess Abbaurate Zeit Methode
Pentan 109-66-0 Sauerstoffverbrauch 3% 7d
Pentan 109-66-0 Kohlendioxidbildung 0% 28d
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, Sauerstoffverbrauch 10 % 5d

isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, Kohlendioxidbildung 78 % 28d
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
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12.3 Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. BCF Log KOW BSB5/CSB
Butan 106-97-8 1,09 (pH-Wert: 7, 20 °C)
Pentan 109-66-0 26,91 -<69,07 3,45 (pH-Wert: 7, 25 °C)
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, >30,85-<2.626 | >3,17-<6,23 (pH-Wert: ~7, 20 °C)
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Propan 74-98-6 2,31 (pH-Wert: 7, 20 °C)
Isobutan 75-28-5 1,09 (pH-Wert: 7, 20 °C)

12.4 Mobilitat im Boden
Es sind keine Daten verfligbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Enthélt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB beurteilt werden = 0,1%.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration von > 0,1%.

12.7 Andere schadliche Wirkungen
Es sind keine Daten verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Fir die Entsorgung Uber Abwasser relevante Angaben
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Abfallbehandlung von Behaltern/Verpackungen

Es handelt sich um einen gefahrlichen Abfall; es dirfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemaB ADR) verwendet werden.
Vollstédndig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff
zu behandeln.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschldgigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kom-
munalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1  UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR/RID/ADN UN 1950
IMDG-Code UN 1950
ICAO-TI UN 1950
14.2 OrdnungsgeméaBe UN-Versandbezeichnung
ADR/RID/ADN DRUCKGASPACKUNGEN entziindbar
IMDG-Code DRUCKGASPACKUNGEN
ICAO-TI Aerosole, entziindbar
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14.3

144
14.5
14.6

14.7

Transportgefahrenklassen

ADR/RID/ADN 2(2.1)

IMDG-Code 2.1

ICAO-TI 2.1

Verpackungsgruppe nicht zugeordnet

Umweltgefahren nicht umweltgefdhrdend geman den Gefahrgutvorschriften

Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Die Vorschriften fuir gefahrliche Guter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgeldndes zu beachten.

Massengutbeférderung auf dem Seeweg geman IMO-Instrumenten
Es liegen keine Daten vor.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beférderung gefahrlicher Giiter auf StraBe, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/ADN) -
zusatzliche Angaben

Klassifizierungscode SF

Gefahrzettel 2.1
Sondervorschriften (SV) 190, 327, 344, 625
Freigestellte Mengen (EQ) EO

Begrenzte Mengen (LQ) 1L
Befdérderungskategorie (BK) 2
Tunnelbeschrankungscode (TBC) D

Internationaler Code fiir die Beférderung geféhrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG) - zuséatzliche
Angaben

Meeresschadstoff (Marine Pollutant)

Gefahrzettel 241

Sondervorschriften (SV) 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Freigestellte Mengen (EQ) EO

Begrenzte Mengen (LQ) 1L

EmS F-D, S-U

Staukategorie (stowage category)
Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - zusatzliche Angaben

Gefahrzettel 2.1
Sondervorschriften (SV) A145, A167
Freigestellte Mengen (EQ) EO
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Begrenzte Mengen (LQ) 30 kg

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Einschlagige Bestimmungen der Européaischen Union (EU)
Beschrankungen gemaB REACH, Anhang XVII

Name It. Verzeichnis Beschrankung
Butan entziindbar / selbstentziindlich (pyrophor) R40 40
Isobutan entziindbar / selbstentziindlich (pyrophor) R40 40
Propan entziindbar / selbstentziindlich (pyrophor) R40 40
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, | dieses Produkt erfiillt die Kriterien fiir die Ein- R3 3
cyclics, <2% aromatics stufung geman der Velr%dnung Nr. 1272/2008/
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, entziindbar / selbstentziindlich (pyrophor) R40 40

cyclics, <2% aromatics

Pentan dieses Produkt erflillt die Kriterien fiir die Ein- R3 3
stufung geman der Verordnung Nr. 1272/2008/
EG

Pentan entziindbar / selbstentziindlich (pyrophor) R40 40

Legende

R3 1. Durfen nicht verwendet werden
- in Dekorationsgegensténden, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel), z.B. in Stimmungslampen und
Aschenbechern, bestimmt sind;
- in Scherzspielen;
- in Spielen fiir einen oder mehrere Teilnehmer oder in Erzeugnissen, die zur Verwendung als solche, auch zur Dekoration, bestimmt
sind.
2. Erzeugnisse, die die Anforderungen von Absatz 1 nicht erflllen, dirfen nicht in Verkehr gebracht werden.
3. Diirfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Farbstoff — auBer aus steuerlichen Griinden — und/oder ein Parfiim enthal-
ten, sofern
— sie als fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmter Brennstoff in dekorativen Ollampen verwendet werden kénnen und
— deren Aspiration als geféhrlich eingestuft ist und die mit H304 gekennzeichnet sind.
4. Fir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte dekorative Ollampen diirfen nicht in Verkehr gebracht werden, es sei denn, sie
erfiillen die vom Européischen Komitee flir Normung (CEN) verabschiedete européische Norm fiir dekorative Ollampen (EN 14059).
5. Unbeschadet der Durchfiihrung anderer Unionsbestimmungen Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und
Gemischen stellen die Lieferanten vor dem Inverkehrbringen sicher, dass folgende Anforderungen erfilllt sind:
a) Mit H304 gekennzeichnete und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampendle tragen gut sichtbar, leserlich und un-
verwischbar folgende Aufschriften: ,Mit dieser Fliissigkeit gefiillite Lampen sind fiir Kinder unzugénglich aufzubewahren®; sowie ab dem
1. Dezember 2010: ,Bereits ein kleiner Schluck Lampendl — oder auch nur das Saugen an einem Lampendocht — kann zu einer lebens-
bedrohlichen Schadigung der Lunge flihren’; B
b) flissige Grillanziinder, die mit H304 gekennzeichnet und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmt sind, tragen ab dem 1.
Dezember 2010 leserlich und unverwischbar folgende Aufschriften: ,Bereits ein kleiner Schluck fliissiger Grillanziinder kann zu einer le-
bensbedrohlichen Schédigung der Lunge flihren’; B
¢) Mit H304 gekennzeichnete und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampendle und Grillanziinder werden ab dem 1.
Dezember 2010 in schwarzen undurchsichtigen Behaltern mit hochstens 1 Liter Fillmenge abgepackt.
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Legende
R40 1. Durfen weder als Stoff noch als Gemisch in Aerosolpackungen verwendet werden, die dazu bestimmt sind, fiir Unterhaltungs- und

Dekorationszwecke an die breite Offentlichkeit abgegeben zu werden, wie z. B. fiir

- Dekorationen mit metallischen Glanzeffekten, insbesondere fiir Festlichkeiten,

- kiinstlichen Schnee und Reif,

- unansténdige Gerdusche,

- Luftschlangen,

- Scherzexkremente,

- Horntdne fir Vergnligungen,

- Schdume und Flocken zu Dekorationszwecken,

- kiinstliche Spinnweben,

- Stinkbomben.

2. Unbeschadet der Anwendung sonstiger gemeinschaftlicher Vorschriften auf dem Gebiet der Einstufung, Verpackung und Etikettie-
rung von Stoffen muss der Lieferant vor dem Inverkehrbringen gewéhrleisten, dass die Verpackung der oben genannten Aerosolpackun-
gen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar mit folgender Aufschrift versehen ist:

,Nur fir gewerbliche Anwender*.

3. Abweichend davon gelten die Absétze 1 und 2 nicht fir die in Artikel 8 Absatz 1 a der Richtlinie 75/324/EWG des Rates (2) genann-
ten Aerosolpackungen.

4. Die in Absatz 1 und 2 genannten Aerosolpackungen dirfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den dort aufgefiihrten Anforde-
rungen entsprechen.

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
Kein Bestandteil ist gelistet.

Seveso Richtlinie

2012/18/EU (Seveso Ill)

Gefahrlicher Stoff/Gefahrenkategorien Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung ~ Anm.
in Betrieben der unteren und oberen Klasse
P3a entziindbare Aerosole (mit entz. Gas oder entz. Fl., Kat. 1) 150 500 46)
Hinweis

46)  ,entziindbares” Aerosol der Gefahrenkategorie 1 oder 2, umfasst entziindbare Gase der Gefahrenkategorie 1 oder 2 oder entziindbare
Flussigkeiten der Gefahrenkategorie 1
Anmerkung: Mengenschwelle = Netto

Verordnung iiber die Schaffung eines Europaischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)

Kein Bestandteil ist gelistet.
Wasserrahmenrichtlinie (WRR)
Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung (EU) 2019/1148 des Européaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 liber
die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe, zur Anderung der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 98/2013

Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung liber persistente organische Schadstoffe (POP)
Kein Bestandteil ist gelistet.
Nationale Vorschriften (Deutschland)
Verordnung liber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
Wassergefahrdungsklasse (WGK) 3 stark wassergeféhrdend
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Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

Nummer Stoffgruppe Klasse Konz. Massenstrom Massenkon- Hinweis
zentration
525 organische Stoffe >25 Gew.- 0,5 K9/, 50 M9/ 3)
%
Hinweis
3) der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m?® darf, jeweils angegeben als Gesamtkohlenstoff, insgesamt nicht (iber-

schritten werden (ausgenommen staubférmige organische Stoffe)
Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern (TRGS 510) (Deutschland)
Lagerklasse (LGK) 2 B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir dieses Gemisch wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
2006/15/EG Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer zweiten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchfiihrung
der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Anderung der Richtlinien 91/322/EWG und 2000/39/EG
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf Binnenwas-
serstraBen)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ubereinkommen (iber die inter-

nationale Beférderung geféhrlicher Giter auf der StraBe)

ADR/RID/ADN Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraBe/Schiene/Binnenwasserstra-
3e (ADR/RID/ADN)

AGW Arbeitsplatzgrenzwert
Aquatic Chronic Gewassergefahrdend (chronische aquatische Toxizitat)
Asp. Tox. Aspirationsgefahr

BCF Bioconcentration factor (Biokonzentrationsfaktor)

BSB Biochemischer Sauerstoffbedarf

CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schliissel, der
CAS Registry Number)

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling

and Packaging) von Stoffen und Gemischen
CSB Chemischer Sauerstoffbedarf
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport geféhrlicher Giiter, siehe IA-
TA/DGR

DMEL Derived Minimal Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintréchtigung)

DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintréchtigung)

EC50 Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration eines ge-

priften Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um 50 % &ndert

EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fiir die siebenstellige EC-Num-
mer als Kennzahl fiir Stoffe in der EU (Européische Union)
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkurzungen
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (européisches Verzeichnis der auf dem Markt
vorhandenen chemischen Stoffe)
EL50 Effective Loading 50 %: EL50 ist die Beladungsrate, die bendtigt wird, um in 50% der Testorganismen einen Ef-
fekt hervorzurufen
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europaische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)
EmS Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)
Flam. Gas Entziindbares Gas
Flam. Liq. Entztndbare Flissigkeit
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur Ein-
stufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fiir den Transport gefahrlicher Guter
im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
ICAO-TI Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Technische Anweisungen fiir die sichere
Beférderung gefahrlicher Giiter im Luftverkehr)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fiir die Beférderung geféhrlicher Giiter mit
Seeschiffen)
IMDG-Code International Maritime Dangerous Goods Code
Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordr:jung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizierungs-Co-
e
IOELV Arbeitsplatz-Richtgrenzwert
KZW Kurzzeitwert
LC50 Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines gepriften Stoffes, die in
einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalitat von 50 % fihrt
LD50 Lethal Dose 50 % (Letale Dosis 50 %): LD50 ist die Dosis eines gepriiften Stoffes, die in einem vorgegebenen
Zeitraum zu einer Letalitat von 50 % fuhrt
LGK Lagerklasse gemaB TRGS 510, Deutschland
LL50 Lethal Loading 50 %: LL50 ist die Beladungsrate, die zu einer Lethalitét von 50 % fiihrt
log KOW n-Octanol/Wasser
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
NOEC No Observed Effect Concentration (héchste gepriifte Konzentration ohne beobachtete schéadliche Wirkung)
NOELR No Observed Effect Loading Rate (Beladungsrate ohne beobachtbare Wirkung)
OEG Obere Explosionsgrenze (OEG)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration)
ppm Parts per million (Teile pro Million)
Press. Gas Gas unter Druck
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrénkung chemischer Stoffe)
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Beschreibungen der verwendeten Abkurzungen

RID Reéglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung fir die inter-
nationale Eisenbahnbefdérderung gefahrlicher Giiter)
SMwW Schichtmittelwert
STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Deutschland)
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
UEG Untere Explosionsgrenze (UEG)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging)
von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gedndert mit 2020/878/EU.

Beférderung gefahrlicher Gliter auf StraBe, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code fiir die
Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Re-
gelwerk flir den Transport geféhrlicher Glter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Priifergebnissen des Gemisches.
Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen
(Additivitatsformel).

Liste der einschlagigen Satze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

Code Text

H220 Extrem entziindbares Gas.

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H224 FlUssigkeit und Dampf extrem entziindbar.

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwérmung bersten.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwérmung explodieren.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schadlich flr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwértigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschlieBlich fiir die-
ses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieBlich fir dieses vorgesehen.

Deutschland: de Seite: 18/ 18



	 - ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	Handelsname
	
	Registrierungsnummer (REACH)

	Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI)

	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	Relevante identifizierte Verwendungen

	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	E-Mail (sachkundige Person)

	1.4 Notrufnummer
	Notfallinformationsdienst


	 - ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	
	
	

	
	


	Die wichtigsten schädlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	- Signalwort
	- Piktogramme
	

	
	

	
	

	
	
	


	- gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung
	Zusätzliche Kennzeichnung gemäß Richtlinie 75/324/EWG über Aerosolverpackungen


	2.3 Sonstige Gefahren
	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	Endokrinschädliche Eigenschaften


	 - ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	3.2 Gemische
	
	


	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	Allgemeine Anmerkungen
	Nach Inhalation
	Nach Kontakt mit der Haut
	Nach Berührung mit den Augen
	Nach Aufnahme durch Verschlucken

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 - ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	Geeignete Löschmittel
	Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	Gefährliche Verbrennungsprodukte

	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
	Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung


	 - ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	Nicht für Notfälle geschultes Personal
	Einsatzkräfte

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 - ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	Empfehlungen
	- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung

	Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	Begegnung von Risiken nachstehender Art
	- durch Entzündbarkeit bedingte Gefahren
	- unverträgliche Stoffe oder Gemische

	Beherrschung von Wirkungen
	Gegen äußere Einwirkungen schützen, wie

	Beachtung von sonstigen Informationen
	- geeignete Verpackung


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 - ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	Nationale Grenzwerte
	
	


	Relevante DNEL-/DMEL-/PNEC- und andere Schwellenwerte
	
	

	
	



	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
	Augen-/Gesichtsschutz
	Hautschutz
	- Handschutz
	- Art des Materials
	- Materialstärke
	- Durchbruchzeit des Handschuhmaterials
	- sonstige Schutzmaßnahmen

	Atemschutz

	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


	 - ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	Aggregatzustand
	 

	Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

	 
	Dampfdruck

	 
 Dichte und/oder relative Dichte
	Dichte

	 
	Partikeleigenschaften


	9.2 Sonstige Angaben
	Angaben über physikalische Gefahrenklassen
	Aerosole
	- Komponenten (entzündbar)


	Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen
	Treibmittelgehalt



	 - ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	Hinweise wie Brände oder Explosionen vermieden werden können

	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 - ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	Einstufungsverfahren
	Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
	Akute Toxizität
	- akute Toxizität von Bestandteilen der Mischung
	


	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
	Keimzellmutagenität
	Karzinogenität
	Reproduktionstoxizität
	
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

	Aspirationsgefahr


	11.2 Angaben über sonstige Gefahren
	Endokrinschädliche Eigenschaften
	Sonstige Angaben


	 - ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	
	
	


	
	
	



	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	
	


	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	
	


	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7 Andere schädliche Wirkungen

	 - ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
	Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.3 Transportgefahrenklassen
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
	
Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
	Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN) - zusätzliche Angaben
	Klassifizierungscode
	Gefahrzettel
	

	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)
	Beförderungskategorie (BK)
	Tunnelbeschränkungscode (TBC)

	Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) - zusätzliche Angaben
	Meeresschadstoff (Marine Pollutant)
	Gefahrzettel
	

	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)
	EmS
	Staukategorie (stowage category)

	Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - zusätzliche Angaben
	Gefahrzettel
	

	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)



	 - ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
	Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII
	

	Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
	Seveso Richtlinie
	

	Verordnung über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters (PRTR)
	Wasserrahmenrichtlinie (WRR)
	Verordnung (EU) 2019/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 98/2013
	Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)

	Nationale Vorschriften (Deutschland)
	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
	Wassergefährdungsklasse (WGK)

	Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)
	

	Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)
	Lagerklasse (LGK)



	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	 - ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	Abkürzungen und Akronyme
	

	Wichtige Literatur und Datenquellen
	
	

	Einstufungsverfahren
	Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)
	

	Haftungsausschluss



 
     
         
             4.2.1
             
                 CHEMDOX phrase catalogue
                 CHEMDOX
                 286
                 2023-04-03
            
             
                 devibfabriek
                 2023-06-14
            
             
                 de
                 
                     Deutsch
                
            
             
                 DE
                 
                     Deutschland
                
            
             CHEMDOX 2023.04.3
             2023-06-14
             
                 SDS-Cyclon_Chain_Grease_Spray-DE-de-14_06_2023.pdf
            
             undefined
        
         
             2023-06-14
             2023-06-14
             1.0
             
                 devibfabriek
                 DEVIBFABRIEK 014879;devibfabriek@151
            
             
                 Cyclon Chain Grease Spray
            
             
                 Cyclon B.V.
                 
                     Scheltseweg 4c
                     nl-5374 EB
                     Schaijk
                     Niederlande
                
                 (+31) 085 0204 122
                 sales@cyclon.nl
                 www.cyclon.nl
            
             DEVIBFABRIEK 014879 SDS-07
        
         
             
                 
                     
                         GHS07
                    
                     
                         GHS02
                    
                     
                         DGR
                         Gefahr
                    
                     
                         229
                         Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
                    
                     
                         222
                         Extrem entzündbares Aerosol.
                    
                     
                         412
                         Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
                    
                     
                         336
                         Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
                    
                     
                         410+412
                         Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
                    
                     
                         403+233
                         An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
                    
                     
                         210
                         Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
                    
                     
                         102
                         Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
                    
                     
                         101
                         Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
                    
                     
                         211
                         Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
                    
                     
                         251
                         Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
                    
                     
                         501
                         Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
                    
                     
                         312
                         Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
                    
                     
                         066
                         wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
                    
                
            
             
                 
                     ein Verschütten und Löschwasser kann zu einer Umweltverschmutzung der Gewässer führen
                
            
        
         
             
                 
                     
                         Pentan
                         109-66-0
                         601-006-00-1
                         203-692-4
                         01-2119459286-30-xxxx
                         Pentan
                         Pentan
                         n-Pentan
                    
                     
                         lt
                         25
                         ge
                         10
                         Weight-%
                    
                     
                         true
                         true
                         true
                         false
                         true
                         true
                    
                
                 
                     
                         Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
                         919-857-5
                         01-2119463258-33-xxxx
                         Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
                         Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
                    
                     
                         lt
                         25
                         ge
                         10
                         Weight-%
                    
                     
                         true
                         true
                         false
                         false
                         true
                         true
                    
                
                 
                     
                         Butan
                         106-97-8
                         601-004-00-0
                         203-448-7
                         01-2119474691-32-xxxx
                         Butan
                         Butan
                    
                     
                         lt
                         50
                         ge
                         25
                         Weight-%
                    
                     
                         false
                         true
                         true
                         false
                         false
                         true
                    
                
                 
                     
                         Isobutan
                         75-28-5
                         601-004-00-0
                         200-857-2
                         01-2119485395-27-xxxx
                         Isobutan
                         Isobutan
                    
                     
                         lt
                         10
                         ge
                         2.5
                         Weight-%
                    
                     
                         false
                         true
                         true
                         false
                         false
                         true
                    
                
                 
                     
                         Propan
                         74-98-6
                         601-003-00-5
                         200-827-9
                         01-2119486944-21-xxxx
                         Propan
                         Propan
                    
                     
                         lt
                         10
                         ge
                         2.5
                         Weight-%
                    
                     
                         false
                         true
                         true
                         false
                         false
                         true
                    
                
            
        
         
             
                 
                     Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen
                
                 
                     Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen
                
                 
                     bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts über den Mund verabreichen
                
                 
                     beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen
                
                 
                     bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen
                
                 
                     für Frischluft sorgen
                
                 
                     bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand sofort ärztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten
                
                 
                     bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen
                
                 
                     mit viel Wasser und Seife waschen
                
                 
                     bei Hautreizung oder -ausschlag: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen
                
                 
                     Augenlider geöffnet halten und mindestens 15 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen
                
                 
                     eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen
                
                 
                     bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen
                
                 
                     Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist)
                
                 
                     bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen
                
            
             
             
        
         
             
                 
                     Sprühwasser
                
                 
                     Trockenlöschpulver
                
                 
                     Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen
                
                 
                     Wasser im Vollstrahl
                
            
        
         
             
                 
                     Abdecken der Kanalisationen
                
            
        
         
             
                 
                     
                         Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung
                    
                     
                         nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden
                    
                     
                         Behälter und zu befüllende Anlage erden
                    
                
                 
                     nach Gebrauch die Hände waschen
                
                 
                     in Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen
                
                 
                     vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung ablegen
                
                 
                     bewahren Sie Speisen und Getränke nicht zusammen mit Chemikalien auf
                
                 
                     benutzen Sie für Chemikalien keine Gefäße, die üblicherweise für die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind
                
                 
                     von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten
                
            
             
                 von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen
            
             
                 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen
            
             
                 nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen
            
             
                 vor Sonnenbestrahlung schützen
            
             
                 fernhalten von Laugen
            
             
                 oxidierende Stoffe
            
             
                 Säuren
            
             
                 
                     es dürfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemäß ADR) verwendet werden
                
            
        
         
             
                 
                     
                         beim Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen
                    
                     
                         bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen
                    
                     
                         Voll-/Halb-/Viertelmaske (EN 136/140)
                    
                
                 
                     
                         Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden
                    
                     
                         (EN 166)
                    
                
                 
                     
                         Nitrilkautschuk
                    
                     
                         geeignete Schutzhandschuhe tragen
                    
                     
                         geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutzhandschuh
                    
                     
                         VORSICHT: Tragen von feuchtigkeitsdichten Handschuhen (Okklusion) länger als 4 Stunden ist in Deutschland als Risiko definiert
                    
                     
                         Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht im Voraus berechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden
                    
                     
                         Verwenden Sie Handschuhe mit einer minimalen
                    
                     
                         Materialstärke
                    
                     
                         ≥ 0,38 mm
                    
                     
                         Verwenden Sie Handschuhe mit einer minimalen
                    
                     
                         Durchbruchzeit des Handschuhmaterials
                    
                     
                         >480 Minuten (Permeationslevel: 6)
                    
                
                 
                     
                         Schutzkleidung (EN 340 & EN ISO 13688)
                    
                     
                         Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen
                    
                     
                         vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen
                    
                     
                         nach Gebrauch Hände gründlich waschen
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 
            
             
                 bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen
            
             
                 Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann
            
        
         
             
                 1950
            
             
                 
                     
                         2
                    
                     
                         5F
                    
                     
                         2.1
                    
                
            
             
        
         
         
    


